


aller Menschen im Kanton Zürich zu för-
dern. Auch hat die Koordinationsstelle 
Veloverkehr einen konkreten Auftrag, die 
Belange der Velofahrenden wahrzuneh-
men.
Neben den Schutzaufträgen hat der Kan-
ton also auch den Auftrag, für die Nutzer-
bedürfnisse geeignete Voraussetzungen 
zu schaffen. Noch sind die Ressourcen 
und Möglichkeiten des Kantons, Nut-
zungs- und Schutzinteressen übergeord-
net zu koordinieren sowie die Gemeinden 
koordiniert zu unterstützen, eingeschränkt, 
da gesetzliche Grundlagen auf kantonaler 
Ebene momentan fehlen. Der Handlungs-
bedarf in diesen Bereichen ist allerdings 
aufgrund der Auslegeordnung erkannt.

Wie die Akteure  
die Herausforderungen angehen 
Die Naherholung sowie die Planung von 
Angeboten für Sport und Bewegung lie-
gen meist in der Kompetenz der Gemein-
den. Sie nehmen die unterschiedlichen 
Anliegen der lokalen Bevölkerung kom-
petent und eigenständig an und treten mit 
dem Kanton besonders bei überregiona-
len Fragestellungen in den Dialog. 
Mit den Geldern aus dem kantonalen und 
kommunalen Mehrwertausgleichsfonds 
bestehen künftig für den Kanton und die 
Gemeinden Finanzierungsmöglichkeiten, 
um attraktive Erholungs- und Freiräume 
zu schaffen. 
Das Sportamt seinerseits organisiert re-
gelmässig Veranstaltungen und erstellt 
Publikationen, welche sich an Gemein-
den und Sportorganisationen richten und 
ausgewählte Themen vertiefen. Dadurch 
kann der Erfahrungsaustausch unter den 
Gemeinden gefördert und über Hilfestel-

lungen und Unterstützung des Kantons 
informiert werden. 
Aktuell besteht beim Thema «Mountain-
biking» viel Koordinations- und Klärungs-
bedarf. Das Amt für Raumentwicklung 
hat eine Arbeitsgruppe ins Leben geru-
fen, die sich diesem Thema annimmt und 
eine Wegleitung erarbeitet. 

Wie es nun weitergeht
Für Sport und Erholung gut zugängliche 
Naturräume in Siedlungsnähe sind ein 
Bedürfnis der Zürcherinnen und Zürcher 
und ein Faktor für hohe Lebensqualität. 
Nutzungsdruck und Problemstellungen 
werden wegen verschiedener Aspekte 
zunehmen. Idealerweise werden Koordi-
nationsbedarf und Konfliktlösungen künf-
tig proaktiv angegangen. Dabei ist eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Gemein-
den und dem Kanton wichtig. Der Kanton 
wird die Themen Sport und Erholung 
künftig mit Hilfestellungen im Bereich der 
Koordination und Abstimmung unter-
stützen.

Mit dem Bedürfnis der Bevölkerung nach 
Raum für Erholung und Sport, aber auch 
aufgrund des Bevölkerungswachstums 
und der Siedlungsentwicklung nach in-
nen, kommen siedlungsnahe Erholungs-
räume zunehmend unter Druck. Diese 
Entwicklung wird, aktuell verstärkt durch 
die Corona-Pandemie, weiter zunehmen.

Handlungsbedarf: Schutz- und 
Nutzungs interessen koordinieren
Mit dem direktionsübergreifenden Projekt 
«Sport und Erholung» haben das Amt für 
Raumentwicklung und das Sportamt ge-
meinsam eine Auslegeordnung erarbeitet, 
in die verschiedene kantonale Fachstellen 
ihre Sichtweisen auf Problemstellungen 
und mögliche Lösungsmöglichkeiten ein-
bringen konnten. Dabei wurden auch die 
Zuständigkeiten analysiert. 
Die Auslegeordnung zeigt, dass die 
Schutzinteressen umfassend gesetzlich 
verankert und in der kantonalen Verwal-
tung in den verschiedenen Fachstellen 
(z. B. Boden, Wald, Wasser, Natur, Land-
schaft) gut vertreten sind. Die Interessen 
der Erholungsnutzung hingegen sind we-
niger repräsentiert, gesetzlich nicht ver-
ankert und stehen teilweise im Konflikt 
mit den Schutzaufträgen der genannten 
Fachstellen.

Sportförderung ist öffentliche 
Aufgabe
Die Sportförderung dagegen ist gemäss 
Artikel 121 der Kantonsverfassung eine 
öffentliche Aufgabe. Zuständig sind in 
erster Linie die Gemeinden und das 
Sportamt der Sicherheitsdirektion. Ober s-
tes Ziel der kantonalen Sportförderung ist 
es, die lebenslange sportliche Betätigung 

Naherholungsgebiete in Siedlungsnähe sind wichtig für Sport 
und Erholung. Viele der beliebtesten Sportorte sind draussen, das zeigt die alle 

sechs Jahre durchgeführte Studie «Sport Kanton Zürich 2020».
Quelle: Studie Sport Kanton Zürich 2020
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Beispiel Allmend  
Glanzenberg bei Dietikon
Gemeinden können ihrer Bevölkerung 
Infrastrukturen bereitstellen und Natur-
räume gezielt zugänglich machen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Allmend 
Glanzenberg bei Dietikon. 
Die Baudirektion hat sich mit Förder-
mitteln aus dem Natur- und Heimat-
schutzfonds an der notwendigen Infra-
struktur beteiligt. Eine neu erstellte Lie-
gewiese, ein Ein- und Ausstiegsplatz 
für Boote an der Limmat sowie die WC-
Anlage können nun von allen genutzt 
werden.
www.dietikon.ch  Freizeit

Top 15 der beliebtesten Sportorte und -infrastrukturen

Neu erstellte Infrastruktur 
an der Allmend Glanzenberg.

Quelle: ARE
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